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 Veröffentlicht am 16.01.1973

Norm

PatG 1970 §22 Abs2

Rechtssatz

Auch bei einer zur Ausübung eines geschützten Verfahrens bestimmten Vorrichtung ist das Verfahrenspatent soweit

verbraucht, als es sich um die gelieferte Maschine handelt (Reimer PatentrechtsG und GebrauchsmusterG 3.Au6age

377 Fall 2, vgl auch Benkard PatG und GebrauchsmusterG 5.Au6age 370, Klauer-Möhring, Patentrecht Kommentar 3.

Au6age 360 f, wonach bei Verkauf einer zur Ausübung des geschützten Verfahrens bestimmten Vorrichtung dazu

benützt werden darf, und die Annahme eines solchen Rechtes des Käufers der Vorrichtung umso näher liegt, je mehr

diese auf das gestützte Verfahren abgestellt ist.
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